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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Systematisierung der verschiede-
nen Erscheinungsformen gemeinschaftlicher Forderungen. Das BGB kennt 
verschiedene Spielarten von Gläubigermehrheiten. Im allgemeinen Teil des 
Schuldrechts hat der Gesetzgeber neben der Teilgläubigerschaft (§ 420 BGB) 
und der Gesamtgläubigerschaft (§ 428 BGB) eine nicht eigens benannte Art 
der Gläubigermehrheit vorgesehen, die im Schrifttum vorwiegend als Mit-
gläubigerschaft (§ 432 BGB) bezeichnet wird. Mit der im besonderen Schuld-
recht angesiedelten Bruchteilsgemeinschaft an Forderungen steht darüber 
hinaus die Rechtsfigur der „Forderungsgemeinschaft“ im Raum, die biswei-
len auch als „Bruchteilsgläubigerschaft“ firmiert und deren systematisches 
Verhältnis zu den Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuldrechts bis 
heute nicht überzeugend geklärt ist. Gewissermaßen daneben stehen die Ge-
samthandforderungen, wie die mehreren Miterben zustehende Nachlassforde-
rung, deren Abgrenzung insbesondere zu den Gläubigermehrheiten des all-
gemeinen Schuldrechts ebenfalls Schwierigkeiten bereitet. In der Literatur 
findet sich vielfach die Formulierung, dass die Probleme der Gläubigerschaft 
bislang „stiefmütterlich“ behandelt wurden.1 Ehmann beschreibt die begriffli-
che Bestimmung der Tatbestände und ihre Abgrenzung zur Bruchteilsgläubi-
gerschaft als „ungewöhnlich schwierig und in der Rechtswissenschaft äußerst 
umstritten“.2 Damit erweist sich die römische Parömie „communio est mater 
rixarum“3 nicht nur mit Blick auf die zu besorgenden Streitigkeiten innerhalb 
der Rechtsgemeinschaft als wahr, sondern trifft in besonderem Maße auch auf 
die rechtsdogmatische Verortung des Rechtsinstituts zu.4 

Dass die Gruppe gemeinschaftlicher Forderungen bis heute keine überzeu-
gende Systematisierung erfahren hat, ist angesichts dessen, dass die betref-
fenden Rechtsnormen seit Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900 keine Verän-

 
1 Hadding, in: FS Wolf, S. 107, 108; Hadding, in: FS Canaris 2007, Bd. 1, S. 379, 381; 

Medicus, JuS 1980, 697, 697; von Proff, in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2021, § 741 
Rn. 109; Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 1. 

2 Ehmann, in: Erman, BGB, 11. Aufl. 2004, Vor § 420 Rn. 4. 
3 Zu dieser Parömie Saenger, Gemeinschaft und Rechtsteilung, S. 44; Würdinger, Theo-

rie von der schlichten Interessengemeinschaft, S. 70. 
4 Ebenso Meyer-Pritzl, in: HKK-BGB, 2013, §§ 741–758 Rn. 6 mit Blick auf andere 

dogmatische Streitpunkte. 
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derung erfahren haben, erstaunlich. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, 
dass die Behandlung gemeinschaftlicher Forderungen von erheblicher prakti-
scher Bedeutung ist. Man denke etwa an das im Schrifttum immer wieder 
bemühte Beispiel zweier Miteigentümer eines Wohnhauses, denen ein ge-
meinschaftlicher Mietzinsanspruch gegen den Mieter zusteht.5 Bei näherer 
Betrachtung wirft dieses Fallbeispiel einen ganzen Strauß ungeklärter Rechts-
fragen auf; die grundsätzlichste ist sicher die nach der Geltendmachung des 
Mietzinsanspruchs. Darüber hinaus begegnen gemeinschaftliche Forderungen 
heute insbesondere im bankrechtlichen Kontext, etwa bei der Frage nach der 
dogmatischen Behandlung von Forderungen aus Gemeinschaftskonten.6 

A. Ziel der Arbeit 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuld-
rechts und die Bruchteilsgemeinschaft an Forderungen zueinander ins Ver-
hältnis zu setzen, ohne dass es zu dogmatischen Brüchen kommt. Im Zentrum 
der Untersuchung steht dabei die quaestio cardinalis, ob sich Mitgläubiger-
schaft und Bruchteilsgemeinschaft an Forderungen miteinander versöhnen 
lassen. Aber auch im Übrigen besteht Klärungsbedarf. So wird auch mit Blick 
auf Teil- und Gesamtgläubigerschaft die These vertreten, dass eine Bruch-
teilsberechtigung möglich ist.7 Um die Erwartungen einzulösen, die an eine 
abschließende Systematisierung der gemeinschaftlichen Forderungen gestellt 
werden, ist auch das systematische Verhältnis der Gläubigermehrheiten des 
allgemeinen Schuldrechts untereinander in den Blick zu nehmen. Nur so lässt 
sich im Einzelfall eine einwandfreie rechtliche Zuweisung vornehmen. Die 
Arbeit versteht sich als Beitrag zur Klärung grundsätzlicher dogmatischer 
Fragestellungen, soll durch den Hinzugewinn an Rechtsklarheit aber auch die 
Rechtsfindung in praxi erleichtern. 

B. Methode der Arbeit 
 
Die dogmatischen Unsicherheiten, die besonders bei der Frage nach dem 
Verhältnis von Mitgläubigerschaft und Bruchteilsgemeinschaft an Forderun-
gen zutage treten, sind im Wesentlichen auf Unstimmigkeiten in der Gesetz-

 
5 Hadding, in: FS Wolf, S. 107, 120; Larenz, JherJb 83 (1933), 108, 171; Larenz, Lehr-

buch des Schuldrechts, Bd. 1, 14. Aufl. 1987, § 36 I, S. 623; Looschelders, in: Staudinger, 
BGB, Neubearb. 2022, § 432 Rn. 29; Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 72; Selb, Mehr-
heiten von Gläubigern und Schuldnern, § 17 I, S. 264. 

6 Siehe hierzu Erster Teil D. V. und Dritter Teil E. 
7 Siehe hierzu Erster Teil C. IV. 3. und Erster Teil D. IV. 2. 
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gebungsgeschichte zurückzuführen. Die juristische Auseinandersetzung mit 
gemeinschaftlichen Forderungen ist geprägt von zwei einander entgegenge-
setzten methodischen Ansätzen. Auf der einen Seite sind die Rechtsprechung 
und die herrschende Lehre zu verorten, für die das Bedürfnis praktischer 
Handhabbarkeit im Mittelpunkt steht. Im Bestreben, der als interessengerecht 
empfundenen Regelung des § 432 BGB zu einer möglichst umfassenden 
Geltung zu verhelfen, wird versucht, über die Bildung von Fallgruppen und 
die Anpassung einzelner Tatbestandsvoraussetzungen zu einer Uniformierung 
der betreffenden Rechtsinstitute zu gelangen.8 Auf der anderen Seite stehen 
die Vertreter der Begriffsjurisprudenz, die aufgrund konstruktivistischer Er-
wägungen eine Trennung der Regelungsregime zu begründen suchen.9 In den 
Einzelheiten ist das vorhandene Meinungsbild weit verästelt und vielgestaltig.  

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, durch eine gesonderte Untersuchung jeder 
einzelnen Auffassung zu weiterer Unübersichtlichkeit beizutragen. Eine trag-
fähige Systematisierung kann sich nicht allein an bereits existierenden Lö-
sungsansätzen orientieren. Um mit neuer Klarheit auf das systematische Ver-
hältnis von Mitgläubigerschaft und Bruchteilsgemeinschaft an Forderungen 
zu blicken, bedarf es einer Rückbesinnung auf die hergebrachten Grundsätze 
zur Auflösung von Normkollisionen. Diese bilden das methodische Gerüst 
der hier vorgenommenen Gesetzessystematisierung. Der rudimentären tatbe-
standlichen Ausgestaltung der Gläubigermehrheiten und den Unstimmigkei-
ten bei der Gesetzgebung wird durch eine besondere Würdigung der Gesetz-
gebungsmaterialien Rechnung getragen. Dabei gilt es, die freigelegten ge-
setzgeberischen Wertungen unter Berücksichtigung der heutigen veränderten 
rechtsdogmatischen Vorzeichen, die sich vor allem im Bereich der Teilbar-
keitslehre und der Konzeption der Bruchteilsgemeinschaft zeigen, zu extrapo-
lieren und in gesetzessystematischer Hinsicht bestmöglich nachzuzeichnen. 

C. Gang der Untersuchung 
 
Der Aufbau dieser Untersuchung orientiert sich an der Reihenfolge, in der die 
Gläubigermehrheiten gesetzlich geregelt sind. Der erste Teil beschäftigt sich 
mit den Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuldrechts. Dabei wird zu-
nächst auf die Abgrenzung hin zur bloßen Gläubigerkumulation eingegangen 
(dazu A.), bevor das Hauptaugenmerk auf die allgemeine Teilbarkeitsdogma-
tik (dazu B.) gelegt wird. Ausgehend hiervon erfolgt eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit der Teilgläubigerschaft (dazu C.), Gesamtgläubigerschaft 
(dazu D.) und Mitgläubigerschaft (dazu E.), wobei unter Berücksichtigung 
der entstehungsgeschichtlichen Entwicklung besonders darauf eingegangen 

 
8 Siehe hierzu Dritter Teil A. 
9 Siehe hierzu Dritter Teil B. I. 2. und Dritter Teil B. I. 3. 
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wird, ob eine gemeinschaftliche Berechtigung aus rechtsdogmatischer Sicht 
möglich ist. Bei der Befassung mit der Gesamtgläubigerschaft wird ein be-
sonderes Augenmerk auf die dogmatische Einordnung von Forderungen ge-
legt, die aus gemeinschaftlichen Oder-Konten stammen. 

Im zweiten Teil wird die dogmengeschichtliche Entwicklung der Bruch-
teilsgemeinschaft an Forderungen analysiert. Dabei wird insbesondere auf die 
Unstimmigkeiten im Rahmen der Gesetzgebung eingegangen, die von ent-
scheidender Bedeutung für die weitere Betrachtung sind. 

Der dritte Teil ist der Systematisierung von Mitgläubigerschaft und Bruch-
teilsgemeinschaft an Forderungen gewidmet und bildet den thematischen 
Schwerpunkt dieser Arbeit. Nach einer kursorischen Betrachtung des vorhan-
denen Meinungsstands (dazu A.) wird der Versuch einer systematischen Neu-
ausrichtung unternommen. Dabei wird auf die tradierten Grundsätze der Me-
thodenlehre zur Identifizierung (dazu B.) und Auflösung von Normkollisio-
nen (dazu C.) zurückgegriffen. Sodann wird dargelegt, welche Rechtsfolgen 
sich im Einzelnen aus der hier vorgenommenen Systematisierung ergeben 
(dazu D.). Zur weiteren Verdeutlichung wird auf die rechtsdogmatische Ein-
ordnung von Forderungen, die aus gemeinschaftlichen Und-Konten stammen, 
eingegangen (dazu E.). 



 Die  

Erster Teil 

Die Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuldrechts 

A. Die Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuldrechts als 
verbundene Schuldverhältnisse 

A. Die Gläubigermehrheiten als verbundene Schuldverhältnisse 

Vor die Klammer gezogen werden zunächst diejenigen Tatbestandsvorausset-
zungen in den Blick genommen, die allen Gläubigermehrheiten des allgemei-
nen Schuldrechts gemein sind. Charakteristisch für die Gläubigermehrheiten 
der §§ 420 ff. BGB ist, dass es sich um verbundene Schuldverhältnisse han-
delt (dazu I.), die abhängig von der Art der Gläubigermehrheit zu einer unter-
schiedlich stark ausgeprägten Interdependenz der Gläubiger führen und als 
solche das Prinzip der Relativität der Schuldverhältnisse durchbrechen. Diese 
Erkenntnis bildet den Ausgangspunkt für die Abgrenzung hin zur bloßen 
Kumulation von Gläubigern (dazu II.). 

I. Die Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuldrechts als 
Durchbrechungen des Prinzips der Relativität der Schuldverhältnisse 

Wenig überraschend setzen die Rechtsinstitute Teilgläubigerschaft, Gesamt-
gläubigerschaft und Mitgläubigerschaft voraus, dass auf Gläubigerseite meh-
rere Personen vorhanden sind. Das Schrifttum ist sich indes einig, dass die 
bloße Kumulation von Gläubigern in unverbunden nebeneinanderstehenden 
Einzelschuldverhältnissen, die in keinem Sinne mehr als einheitliche Verhält-
nisse aufgefasst werden können, nicht ausreicht.1 Man denke an den alltägli-
chen Fall, in dem ein Verkäufer Sachen der gleichen Gattung an verschiedene 
Kunden verkauft. Jeder so abgeschlossene Kaufvertrag stellt ein selbständiges 
Schuldverhältnis dar, das ohne Rücksicht auf die jeweils anderen Kaufverträ-
ge zu betrachten ist. Dass sich die Ansprüche auf Übergabe und Übereignung 
der Sache gegen denselben Verkäufer richten, ist ein zufälliger Befund. Dies 

 
1 Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 420 Rn. 21; Heinemeyer, in: MüKo-

BGB, 9. Aufl. 2022, Vor § 420 Rn. 9, § 420 Rn. 16; Looschelders, in: Staudinger, BGB, 
Neubearb. 2022, Vor §§ 420–432 Rn. 68; Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 33; Selb, 
Mehrheiten von Gläubigern und Schuldnern, § 14 I, II, S. 237 f.; anders nur Böttcher, in: 
Erman, BGB, 17. Aufl. 2023, Vor § 420 Rn. 7; Gebauer, in: Soergel, BGB, 13. Aufl. 2009, 
Vor § 420 Rn. 2, die die Teilgläubigerschaft als einen Unterfall der kumulativen Gläubi-
gerschaft ansehen. 
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gilt auch dann, wenn der Inhalt der geschuldeten Leistung auf denselben 
Gegenstand gerichtet ist, etwa dann, wenn der Verkäufer ein und dieselbe 
Sache mehrmals verkauft. Die nicht erfüllten Leistungspflichten wandeln sich 
in diesem Fall nach § 283 BGB zu Schadensersatzpflichten, die – wie schon 
die Leistungspflichten zuvor – kumuliert nebeneinanderstehen. Die Lösung 
folgt hier also nicht aus der Konkurrenzsituation der Gläubiger, sondern aus 
den allgemeinen Regeln des Leistungsstörungsrechts.2  

Um die Abgrenzung der Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuld-
rechts von unverbundenen Einzelschuldverhältnissen besser verständlich zu 
machen, ist ein Blick auf das Prinzip der Relativität der Schuldverhältnisse zu 
werfen, das dem BGB als dogmatische Grundannahme zugrunde liegt.3 Die 
Relativität der Schuldverhältnisse beschreibt den allenthalben anerkannten 
Umstand, dass ein Schuldverhältnis Rechte und Pflichten nur im Verhältnis 
der an ihm beteiligten Parteien begründet. In dieses gedachte Band zwischen 
den Parteien können Dritte grundsätzlich nicht eingreifen. Änderungen, die 
sich in einem fremden Schuldverhältnis ergeben, lassen es unberührt. Aus 
anderen Schuldverhältnissen hergeleitete Einwendungen und Einreden, deren 
sich der Schuldner zur Verteidigung gegen den Gläubiger bedient, sind kraft 
der Relativität unbeachtlich.4 Es gilt der Grundsatz freier Konkurrenz 
(„Windhundprinzip“).5 Jeder einzelne Gläubiger ist grundsätzlich berechtigt, 
sein Leistungsinteresse ohne Rücksicht auf die anderen zu verfolgen und 
durchzusetzen.6 Vor diesem Hintergrund können die Gläubigermehrheiten der 
§§ 420 ff. BGB nur als Durchbrechungen des Prinzips der Relativität der 
Schuldverhältnisse beschrieben werden. Sie stellen einen Konnex zwischen 
mehreren grundsätzlich nur nebeneinanderstehenden Schuldverhältnissen her. 

Im Fall der Teilgläubigerschaft (§ 420 BGB) ist die Durchbrechung am ge-
ringsten ausgeprägt. Sie ist – wie das Teilschuldverhältnis überhaupt – auf 
den Zerfall in mehrere „kleine“ Schuldverhältnisse angelegt. Dabei hat jeder 
Einzelgläubiger für sein Schuldverhältnis nahezu alle Befugnisse.7 Handelt es 
sich um ein vertragliches Teilschuldverhältnis, bestimmen § 351 S. 1 BGB 
und § 441 Abs. 2 BGB, dass der Rücktritt sowie die Minderung nur durch alle 
Gläubiger gemeinsam erfolgen kann. Des Weiteren hat die Nichterbringung 
der Leistung durch einen Teilgläubiger zur Folge, dass der Schuldner seine 

 
2 Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 420 Rn. 21; Looschelders, in: Staudin-

ger, BGB, Neubearb. 2022, Vor §§ 420–432 Rn. 86; Selb, Mehrheiten von Gläubigern und 
Schuldnern, § 14 I, S. 237. 

3 Vgl. hierzu grundsätzlich Henke, Die sog. Relativität des Schuldverhältnisses, S. 11 ff. 
4 Henke, Die sog. Relativität des Schuldverhältnisses, S. 11. 
5 Looschelders, in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2022, Vor §§ 420–432 Rn. 92. 
6 De Boor, Kollision von Forderungsrechten, S. 9; Looschelders, in: Staudinger, BGB, 

Neubearb. 2022, Vor §§ 420–432 Rn. 92; anders bei der begrenzten Vorratsschuld, vgl. 
hierzu Erster Teil C. IV. 4. 

7 Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 33. 
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Leistung nach § 320 Abs 1 S. 2 BGB gegenüber allen Gläubigern verweigern 
kann. Diese Befugnisse sind den Teilgläubigern nur gemeinschaftlich zuge-
wiesen. Unklar ist, ob darin eine positive Ausnahme von einer prinzipiell 
bestehenden Trennung der einzelnen Teile zu sehen ist,8 oder ob es sich bei 
der Zuweisung zur gemeinsamen Geltendmachung vielmehr um die Reste 
einer ursprünglich vorhandenen Einheitlichkeit des Teilschuldverhältnisses 
handelt.9 Berücksichtigt man die gesetzgeberische Entscheidung für das Prin-
zip der Relativität der Schuldverhältnisse, ist im Ansatz das trennende Mo-
ment zu betonen und der erstgenannten Ansicht der Vorzug zu gewähren. In 
diese Richtung weist auch die in § 420 BGB enthaltene Vermutung der Teil-
gläubigerschaft. Befindet man sich im Grenzbereich zwischen unverbundenen 
und verbundenen Schuldverhältnissen und fällt die Entscheidung bei Würdi-
gung aller Umstände zu Gunsten der Verbundenheit und damit zu Gunsten 
der §§ 420 ff. BGB aus, dann soll – so der Gesetzgeber – mit der Teilgläubi-
gerschaft im Zweifel diejenige Gläubigermehrheit zum Tragen kommen, die 
am wenigsten stark in die Relativität der Schuldverhältnisse eingreift.  

Augenfälliger wird die Entfernung vom Prinzip der Relativität der Schuld-
verhältnisse im Fall der Gesamtgläubigerschaft (§ 428 BGB). Hier wird der 
Schuldner nach §§ 429 Abs. 3, 422 Abs. 1 BGB durch Leistung an einen 
beliebigen Gläubiger vollständig und endgültig auch gegenüber den übrigen 
Gläubigern befreit. Die Empfangszuständigkeit des einzelnen Gläubigers, die 
seinem Schuldverhältnis entstammt und ihm nach den allgemeinen Grundsät-
zen originär und ausschließlich zusteht, wird dadurch zu Gunsten des Schuld-
ners ausgedehnt. Die Interdependenz der Gläubiger im „Erfüllungsmodus“ 
wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass der Schuldner zudem auf Er-
füllungssurrogate zurückgreifen kann und dadurch erheblich von Sonderver-
bindungen zu einzelnen Gläubigern profitiert. So kann er mit gesamterfüllen-
der Wirkung gegenüber einem Gläubiger aufrechnen, der ihm eine gleicharti-
ge Leistung schuldet.10 Darüber hinaus steht es dem Schuldner frei, einem 
Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs statt anzu-
bieten, um bei Annahme dieser Leistung nach § 364 Abs. 1 BGB auch im 

 
8 Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 420 Rn. 34; etwas zurückhaltender 

Looschelders, in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2022, § 420 Rn. 4. 
9 Gehrlein, in: BeckOK-BGB, 73. Ed., Stand: 1.2.2025, § 432 Rn. 4; Rüßmann, in: ju-

ris-PK-BGB, 10. Aufl. 2023, § 420 Rn. 3; zum Meinungsstand des frühen Schrifttums zum 
BGB vgl. Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 33, zur gemeinrechtlichen Auffassung vgl. 
Engländer, Rechtsgemeinschaft, S. 128 f. 

10 BGH, Urt. v. 11. Nov. 1970 – Az.: VIII ZR 242/68, BGHZ 55, 22, 33; Heinemeyer, 
in: MüKo-BGB, 9. Aufl. 2022, § 428 Rn. 3; Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, 
§ 428 Rn. 38; Looschelders, in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2022, § 428 Rn. 10. 
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Verhältnis zu den anderen Gläubigern frei zu werden.11 Umgekehrt können 
Gestaltungsrechte nur von allen Gläubigern gemeinsam ausgeübt werden.12 

Am stärksten ausgeprägt ist die Durchbrechung des Relativitätsgrundsatzes 
im Fall der Mitgläubigerschaft (§ 432 BGB). Hier weicht die Empfangszu-
ständigkeit des einzelnen Gläubigers hinsichtlich der geschuldeten Leistung 
einer gemeinsamen Empfangszuständigkeit. Nach § 432 Abs. 1 BGB kann 
der Schuldner nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder Gläubiger nur 
die Leistung an alle fordern. Darüber hinaus können auch Gestaltungsrechte, 
sofern sie die Rechtsposition aller Gläubiger betreffen, nur von allen Gläubi-
gern gemeinschaftlich ausgeübt werden.13 Im Gegensatz zu den vorgenannten 
Rechtsinstituten ist die Interdependenz der Gläubiger im Fall des § 432 BGB 
nicht auf die phänomenologische Ebene beschränkt, sondern äußert sich, wie 
noch zu zeigen ist,14 auch in struktureller Hinsicht. Die Mitgläubigerschaft 
beschreibt die Berechtigung mehrerer an einer einheitlichen Forderung. Wäh-
rend die mehreren Gläubiger mit dem Schuldner bei der Teil- und Gesamt-
gläubigerschaft durch mehrere eigenständige Forderungsstränge verbunden 
sind, die aufgrund verschiedener rechtlicher Abhängigkeiten einander ange-
nähert sind, kommt es bei der Mitgläubigerschaft zu einer vollständigen Ver-
flechtung dieser Forderungsstränge zu einem einzelnen Strang. Anders als bei 
den vorgenannten Gläubigermehrheiten lässt sich hier nicht nur eine Konver-
genz der Forderungsstränge feststellen, sondern es kommt zu einer Konfusion 
derselben.  

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Gläubigermehrheiten 
des allgemeinen Schuldrechts mehr sind, als sie terminologisch vorgeben zu 

 
11 Böttcher, in: Erman, BGB, 17. Aufl. 2023, § 429 Rn. 4; Kreße, in: BeckOGK-BGB, 

Stand: 1.3.2025, § 428 Rn. 38; anders Selb, Mehrheiten von Gläubigern und Schuldnern, 
§ 16 II, S. 256. 

12 Gehrlein, in: BeckOK-BGB, 73. Ed. Stand: 1.2.2025, § 428 Rn. 1; Stürner, in: Jauer-
nig, BGB, 19. Aufl. 2023, § 428 Rn. 1. 

13 Vgl. OLG Koblenz, Beschl. v. 19. Jan. 2010 – Az.: 5 W 2/10, NJOZ 2010, 1483; 
Heinemeyer, in: MüKo-BGB, 9. Aufl. 2022, § 432 Rn. 12; zur gemeinsamen Ausübung der 
Beendigungskündigung siehe BGH, Urt. v. 26. Nov. 1957 – Az.: VIII ZR 92/57, NJW 
1958, 421, 422; Böttcher, in: Erman, 17. Aufl. 2023, § 432 Rn. 22; Heinemeyer, in: MüKo-
BGB, 9. Aufl. 2022, § 432 Rn. 12; Völzmann-Stickelbrock, in: NK-BGB, 4. Aufl. 2021, 
§ 432 Rn. 7; a.A. Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 432 Rn. 33 mit unzutref-
fendem Verweis auf RG, Urt. v. 1. Nov. 1919 – Az.: III 191/19, RGZ 97, 79, 81; RG, Urt. 
v. 28. Nov. 1932 – Az.: VIII 371/32, RGZ 138, 183, 186; zur gemeinsamen Ausübung der 
Anfechtung siehe Böttcher, in: Erman, BGB, 17. Aufl. 2023, § 432 Rn. 22; Völzmann-
Stickelbrock, in: NK-BGB, 4. Aufl. 2021, § 432 Rn. 7; a.A. wiederum Kreße, in: 
BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 432 Rn. 33; Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 119; 
zur gemeinsamen Ausübung des Rücktrittsrechts und des Schadensersatzverlangens nach 
§ 281 Abs. 1 BGB siehe Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 432 Rn. 33 f.; 
hierzu näher Dritter Teil D. VII. 

14 Siehe hierzu Dritter Teil B. I. 3. c). 
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sein. Der Begriff „Gläubigermehrheit“ erschöpft sich nicht darin, dass es um 
eine Mehrzahl von forderungsberechtigten Personen geht. Es handelt sich 
vielmehr um durch und in der Ausübung ihrer Befugnisse verbundene, inter-
dependente Gläubiger, die in unterschiedlicher Ausprägung aufeinander an-
gewiesen sind. 

II. Abgrenzung der Gläubigermehrheiten des allgemeinen Schuldrechts zu 
unverbundenen Einzelschuldverhältnissen 

Fraglich ist, welche Kriterien zur Abgrenzung der verbundenen Gläubiger-
mehrheiten der §§ 420 ff. BGB zu unverbunden nebeneinanderstehenden 
Einzelschuldverhältnissen heranzuziehen sind. Es ist zu klären, was erforder-
lich ist, um die oben genannten Durchbrechungen des Prinzips der Relativität 
der Schuldverhältnisse zu rechtfertigen. Die Abgrenzungsproblematik wird 
im Schrifttum vor allem im Kontext der Teilgläubigerschaft adressiert, da 
diese die geringsten Bindungen zwischen den einzelnen Schuldverhältnissen 
herstellt und der Abbruchkante hin zu den unverbunden nebeneinanderste-
henden Schuldverhältnissen damit am nächsten liegt. Dies sollte jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es sich auch bei der Gesamt- und Mitgläubi-
gerschaft um verbundene Schuldverhältnisse handelt, für die sich die Frage 
nach geeigneten Abgrenzungskriterien gleichermaßen stellt. 

1. Die Abgrenzungsformel Rüttens 

Folgt man Rütten, ist das allen Gläubigermehrheiten der §§ 420 ff. BGB ge-
meinsame Kennzeichen, dass den Gläubigern eine Leistung geschuldet ist. 
Diese ist ungeteilt allen (§ 432 BGB) oder ungeteilt einem (§ 428 BGB) oder 
verteilt (§ 420 BGB) zu erbringen.15 Was etwa die Teilgläubigerschaft von 
unverbunden nebeneinanderstehenden Einzelschuldverhältnissen unterschei-
det, sei, dass die dem einzelnen Gläubiger geschuldete Leistung als Teil der 
aus demselben Rechtsgrund allen zusammen geschuldeten ganzen Leistung 
anzusehen ist.16 Der Begriff des Rechtsgrunds sei dabei nicht formal zu ver-
stehen, insbesondere sei nicht zu fordern, dass die Schuldverhältnisse uno 
actu begründet werden müssen.17 Als Beispiel wird der Fall einer Heizölliefe-
rung an mehrere Nachbarhaushalte angeführt, die sich, um den mit der Ab-
nahme einer größeren Menge verbundenen Preisnachlass auszunutzen, zu 

 
15 Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 35. 
16 Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 420 Rn. 34; Looschelders, in: Stau-

dinger, BGB, Neubearb. 2022, § 420 Rn. 2, 6; Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 33 f; 
ähnlich Heinemeyer, in: MüKo-BGB, 9. Aufl. 2022, § 420 Rn. 3, die fordert, dass den 
Berechtigungen „ein und dasselbe Schuldverhältnis“ zugrunde liegt. 

17 Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 33 f. 
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einer gemeinsamen Bestellung entschlossen haben.18 Hier, so Rütten, sei die 
jedem Haushalt gelieferte Teilmenge (in den eigenen Tank) nach festen Zah-
len als Teil der insgesamt den Haushalten gelieferte Menge anzusehen und 
die Leistungspflicht beruhe auf einem Rechtsgrund.19 Nicht genügen soll, 
dass sich die Leistung aus Schuldnersicht als einheitlich darstellt; vielmehr 
sei zu fordern, dass die einzelnen Schuldverhältnisse aufeinander bezogen 
sind und nach dem Willen der Parteien ein Ganzes bilden.20 Daran fehle es 
beispielsweise dann, wenn sich ein Nachbarhaushalt an die Ölbestellung eines 
anderen „anhängt“ und sich im Nachhinein unabhängig von den anderen 
Haushalten zur Bestellung beim Lieferanten entschließt.21 Für letzteren mag 
die Öllieferung „in einem Rutsch“ eine einheitliche Leistung darstellen. Dies 
gilt aber nicht für die Nachbarn, die getrennt voneinander bestellt und nicht 
planmäßig, etwa zur Erzielung eines Mengenrabatts, zusammengewirkt ha-
ben.22 Abweichend hiervon vertritt Selb mit Blick auf die Teilgläubigerschaft 
die Auffassung, dass die Forderungen mehrerer Gläubiger bereits dann nicht 
mehr als vollständig getrennte Einzelschuldverhältnisse anzusehen sind, wenn 
sie dasselbe Interesse, das zumindest für den Schuldner eine Einheit bildet, in 
Teilen decken.23  

2. Modifikation der Abgrenzungsformel 

Im Ansatz und Ergebnis überzeugt die Methode Rüttens. Sie trägt dem Ge-
danken Rechnung, dass es sich bei der weit überwiegenden Zahl vertraglicher 
Schuldverhältnisse um synallagmatische Bindungen handelt, die durch wech-
selseitige Betätigung der Privatautonomie zustande gekommen sind und als 
solche dem Schutz der Relativität unterstehen. Würde man mit Selb für die 
Frage nach der Einheitlichkeit der Leistungspflicht ausschließlich auf den 
Auslegungshorizont des Schuldners abstellen, könnte dies zu einer Behand-
lung der Forderungen gem. § 420 BGB führen und damit einseitige Bindun-
gen auf Seite der Forderungsberechtigten auslösen. Man denke an das Rück-
trittsrecht, das von den Teilgläubigern dann nur noch gemeinsam ausgeübt 
werden könnte. Eine solche Durchbrechung der Relativität der Schuldver-

 
18 Vgl. hierzu LG Konstanz, Urt. v. 28. Nov. 1986 – Az.: 6 S 58/86, NJW 1987, 2521, 

das jedoch vom Vorliegen einer BGB-Gesellschaft ausgegangen ist; für die Annahme von 
Teilgläubigerschaft vgl. LG Augsburg, Urt. v. 16. März 2004 – Az.: 4 S 5530/03, NJW-RR 
2004, 852; Kreße, in: BeckOGK-BGB, Stand: 1.3.2025, § 420 Rn. 13; Looschelders, in: 
Staudinger, BGB, Neubearb. 2022, Vor §§ 420–432 Rn. 80. 

19 Looschelders, in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2022, § 420 Rn. 6; Rütten, Mehrheit 
von Gläubigern, S. 34. 

20 Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 34. 
21 Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 34. 
22 Rütten, Mehrheit von Gläubigern, S. 34.  
23 Selb, Mehrheiten von Gläubigern und Schuldnern, § 15 I, S. 238; ebenso Heinemeyer, 

in: MüKo-BGB, 9. Aufl. 2022, § 420 Rn. 4. 
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